
Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Gemeinde Söchtenau
Dorfplatz 3
83139 Söchtenau

Bekanntmachung
der Sitzung des Wahlausschusses

zur Beschlussfassung über die eingereichten Wahivorschläge

für die Wahl

des Gemeinderats der ersten Bürgermeisterin oder
des ersten Bürgermeisters

des Stadtrats El der Oberbürgermeisterin oder
des Oberbürgermeisters

am 08. März 2026

Die Sitzung des Wahlausschusses findet statt am

47. Tag vor dem Wahltag Uhrzeit

Dienstag, 20. Januar2026 um 16:30 Uhr

in/im
Bezeichnung des Gebäudes, Anschrift, Bezeichnung des Raums bzw. Zimmer-Nr.

I! Rathaus, Dorfplatz 3, 83139 Söchtenau (Ratssaal)
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Der Wahlausschuss beschließt in der Sitzung über die Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge (Art. 32 Abs. 2 des
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes - GLKrWG).

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der
Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen berät und
entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung
gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht.
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Datum

09.01 .2026 Unterschrift

Angeschlagen am: 09.01.2026 Abgenommen am: 26.O1026
(Amtsblatt, Zeitung)

Veröffentlicht am: im/in der
bijn

biD
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Die Wah8eiterin/Der Wahileiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Gemeinde Söchtenau
Dorfplatz 3
83139 Söchtenau
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59. Tag vor dem Wahltag

[lilI Für die oben bezeichnete Wahl wurde bis zum 08. Januar 2026, 18 Uhr kein Wahlvorschlag eingereicht.

LI Da kein Wahlvorschlag oder nur ein Wahlvorschlag rechtzeitig eingereicht wurde,
52. Tag vor dem Wahltag

können bis zum Donnerstag, dem 15. Januar2026, 18 Uhr Wahlvorschläge nachgereicht werden.
Diese können der Wahileiterin/dom Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden im

Bezeichnung des Dienstgebäudes, Anschrift Zimmer-Nr.

übergeben werden.
52. Tag vor dem Wahltag

Wenn bis zum Donnerstag, dem 15. Januar 2026, 18 Uhr nur ein Wahlvorschlag eingereicht ist, kann dieser
48. Tag vor dem Wahltag

bis zum Montag, dem 19. Januar 2026, 18 Uhr auf doppelt so viele sich bewerbende Personen ergänzt
werden, wie ehrenamtliche Gemeinderats-/Stadtratsmitglieder zu wählen sind.

Datum

09.01.2026 Unterschrift

/

Angeschlagen am: 001 .2026 Abgenommen a 26.01 .2026

-

(Amtsblatt, Zeitung)

Veröffentlicht am: im/in der
-
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Bekanntmachung
der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl

L1 des Gemeinderats LI des Stadtrats
am Sonntag, 08. März 2026

59. Tag vor dem Wahltag

Für die oben bezeichnete Wahl wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 08. Januar 2026, 18 Uhr eingereicht:

voraussichtliche
Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagstragers (Kennwort)

6 Wählergruppe Schwabering-Krottenmühl

7 reie Wälerschafttenau
..- ______-..--- j.



Die Wehlleiterin/Der Wahileiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Gemeinde Söchtenau
Dorfplatz 3
83139 Söchtenau

Nach Anlage 13 (zu §. 45 GLKrW0)

Bekanntmachung
der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl

der ersten Bürgermeisterin! [j der Oberbürgermeisterinl
des ersten Bürgermeisters des Oberbürgermeisters

am Sonntag, 08. März 2026
59. Tag vor dem Wahltag

Für die oben bezeichnete Wahl wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 08. Januar 2026, 18 Uhr eingereicht:

voraus- I Bewerberin oder Bewerber
sichtliche Name des Wahlvorschlagsträgers

(Familienname, Vorname, evtl): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder
ngszal (Kennwort)

Stand, evtl): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Amter, Gemeindeteil

6 Wählergruppe Suiiimerer, Bernhard
Schwabering-Krottenmühl Bürgermeister, 1963, Söchtenau, Innthal
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- 59. Tag vor dem Wahltag

Li Für die oben bezeichnete Wahl wurde bis zum 08. Januar 2026, 18 Uhr kein Wahlvorschlag eingereicht:

Li Da kein Wahlvorschlag oder nur ein Wahlvorschlag rechtzeitig eingereicht wurde,
52. Tag vor dem Wahltag

können bis zum Donnerstag, dem 15. Januar 2026, 18 Uhr Wahlvorschläge nachgereicht werden.

Diese können der Wahlleiterin/dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden im
Bezeichnung des Dienstgebäudes, Anschrift Zimmer-Nr.

übergeben werden. '

-

Datum

001.2026 'i'" Unterschhft

//
Angeschlagen am: 09.01.2026 Abgenommen am: 26.01.2026 -'

(Amtsblatt, Zeitung)

Veröffentlicht am: im/in der
biJC

1)+ 2) nicht zutreffend 3) Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird.
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